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Hausordnung 

Gültig ab 1. April 2016 

 

Die Hausordnung dient dazu, allen Mietparteien das Wohnen angenehm zu gestalten. Gegen-

seitige Rücksichtnahme und Toleranz üben sind die obersten Grundsätze. 

1 Rücksichtnahme auf die Mitmieter/innen  

Jeder Mieter/jede Mieterin ist dafür verantwortlich, dass die Mitmieter/innen des Hauses und 

der Siedlung nicht durch unzumutbare Lärm- und Geruchsimmissionen gestört werden. 

Die Nachtruhe dauert von 22.00 bis 07.00 Uhr. Während der gesetzlichen Sommerzeit dau-

ert sie freitags und samstags jeweils von 23.00 bis 07.00 Uhr. Werktags von 12.00 bis 13.00 

Uhr und von 20.00 Uhr bis zum Beginn der Nachtruhe sowie an Sonn- und allgemeinen Fei-

ertagen ist besondere Rücksicht zu nehmen. Im Weiteren verweisen wir auf die Polizeiver-

ordnung der Stadt Zürich und der jeweiligen Standortgemeinden.  

2 Sicherheit   

- Treppenhäuser und Korridore dienen im Brandfall als Fluchtwege. Sie sind jederzeit freizu-

halten.  

- Die ABZ empfiehlt, alle Haustüren geschlossen zu halten und Keller- und Estrichtüren zu-

sätzlich mit dem Schlüssel zu schliessen. Bei Diebstahl oder Sachbeschädigung kann die 

ABZ nicht haftbar gemacht werden. 

- Explosive und leicht brennbare Stoffe sind sachgemäss und sicher im eigenen Mietobjekt 

aufzubewahren. 

3 Reinigung und Unterhalt 

- In den allgemeinen Räumen (z.B. Treppenhaus, Wasch-/Trocknungsraum und Kellervor-

raum) sowie in der Umgebung der Siedlung ist auf Ordnung und Reinlichkeit zu achten. 

Ausserordentliche Verunreinigungen jeglicher Art sind von den Verursacher/innen sofort zu 

beseitigen.  

- Sonnenstoren dürfen bei Wind und Regen nicht ausgestellt und auf keinen Fall in nassem 

Zustand aufgerollt werden. Für Schäden und Reinigungen, die aus der unsachgemässen 

Handhabung entstehen, haftet der Mieter/die Mieterin selbst. 

- Das Ausklopfen und Ausschütteln von Teppichen, Besen und Flaumern aus Fenstern, Bal-

konen und Laubengängen ist nicht erlaubt. 

4 Entsorgung  

Für die Abfallbeseitigung gelten die behördlichen Regelungen. Das Deponieren von Sperrgut 

ist nicht erlaubt. Abfallsäcke, Papier und Karton dürfen nicht im Treppenhaus oder in allge-

meinen Räumen abgestellt werden. Dort, wo Küchen- und Gartenabfälle gesammelt werden, 

stehen Grüncontainer zur Verfügung. 
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5 Waschen und Trocknen  

Für das Benützen der Wasch- und Trocknungsräume gelten die in der Siedlung angebrachten 

Waschpläne und Bestimmungen.  

6 Spielplätze und -flächen 

Zum Spielen stehen den Kindern Spielplätze und -flächen in der Siedlung zur Verfügung. Die 

Siedlung kann eigene Nutzungsregeln ausarbeiten und der Geschäftsstelle zur Genehmigung 

beantragen.  

Das Spielen in Lift, Treppenhäusern, Kellervorräumen, Garagen, Einstellhallen und weiteren 

allgemeinen Räumen ist untersagt.  

7 Fahrzeuge in der Siedlung 

Innerhalb der Siedlungen gilt ein Fahrverbot für motorisierte Fahrzeuge. Davon ausgenom-

men sind Velos mit Elektromotor und Fahrten, die für den Unterhalt der Siedlungen erforder-

lich sind. Es gilt Schritttempo.  

Fahrzeuge, für die kein Platz gemietet werden kann, dürfen nur in bzw. auf die dafür be-

zeichneten Abstellräume und -flächen gestellt werden. Nicht benutzte oder verkehrsuntaugli-

che Fahrzeuge wie z.B. Velos, Veloanhänger und Kinderwagen sind im eigenen Mietobjekt zu 

deponieren. Auf Verlangen der Geschäftsstelle sind die Fahrzeuge zu kennzeichnen. 

8 Besucherparkplätze 

Besucherparkplätze dienen ausschliesslich Besucher/innen und dürfen nicht mit Fahrzeugen 

von Mieter/innen belegt werden. Wenn ein Besuch länger als fünf Tage dauert, muss dieser 

der Geschäftsstelle gemeldet werden. 

Kurzzeitiger Warenumschlag von max. 20 Minuten ist gestattet, muss jedoch mittels einge-

schaltetem Warnblinker und/oder offener Heckklappe angezeigt werden. 

9 Antennen und Satellitenempfangsanlagen 

Antennen, Satellitenempfangsanlagen und ähnliche Einrichtungen sind so aufzustellen, dass 

sie von aussen nicht sichtbar sind. Sie dürfen nicht an Gebäudeteilen (Fassaden, Simse,   

Balkongeländer usw.) befestigt werden (siehe Merkblatt «Satelliten-Empfangsanlagen»). 

10 Haustiere 

Das Halten von Haustieren ist im Haustierreglement geregelt.  

11 Missachtung der Hausordnung 

Die Missachtung der Bestimmungen in der Hausordnung kann zum Ausschluss aus der    

Genossenschaft und/oder zur Kündigung des Mietvertrages führen. Allfällige Schadenser-

satzansprüche der ABZ bleiben vorbehalten.  

 


